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Merkblatt 
Aufenthaltsbewilligung bei Firmenansiedlung von Selbständigerwerbenden 
oder Arbeitnehmenden aus dem EU/EFTA-Raum 
 
 
 
 
Um die persönlichen wie auch die betrieblichen Voraussetzungen prüfen zu können, sind 
dem Amt für Arbeit und Migration des Kantons Uri (AfAM) folgende Unterlagen einzureichen: 
 
 
1. Persönliche Voraussetzungen 
 

• Pro Person ein ausgefülltes Formular "Gesuch Ausländerbewilligung" (A1).  
 
• Die Aufenthaltsbewilligung wird für eine Gültigkeitsdauer von fünf Jahren erteilt. 

 
 

2. Betriebliche Voraussetzungen 
 
• Nachweis über die Einrichtung eines Unternehmens oder einer Betriebsstätte mit 

existenzsichernder Geschäftstätigkeit (Buchhaltung, Aufträge usw.); 
 
• Firmengründungsurkunde und/oder Handelsregistereintrag. 
 
 
 
 

 
 
 
 


